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Suggestion for amendment of Article : 17

By Mr : Joschka Fischer
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Artikel 17: Der Ministerrat

(1) Der Ministerrat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig
und nimmt die Aufgaben der Politikfestlegung und Koordinierungsaufgaben nach Maßgabe der
Verfassung wahr.

(2) Der Ministerrat besteht aus je einem von jedem Mitgliedstaat auf Ministerebene
ernannten Vertreter für jede seiner Zusammensetzungen. Dieser Vertreter ist als Einziger , der
befugt ist, für den Mitgliedstaat, den er vertritt, verbindlich zu handeln und das Stimmrecht
auszuüben.

(3) Soweit in der Verfassung nichts anderes bestimmt ist, beschließt der Rat mit qualifi-
zierter Mehrheit.

Explanation:

Absatz 2: Jeder Mitgliedstaat sollte weiterhin über seine Vertretung im Rat je nach Anlass
selbst entscheiden. Anlehnung der Formulierung an Art. 203 EGV.

Absatz 3: Die Fälle, in denen der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt, müssen
in Teil II der Verfassung besonders ausgewiesen werden. Hier darf es zu keinem
Integrationsrückschritt kommen.


